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Präambel 
 
Die Gesellschaft ist 1830 als juristische Person des gemeinen Rechts unter dem Namen »Le-
bensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig« gegründet worden. Sie trat 1868 als Genossen-
schaft unter das Königl. Sächsische Gesetz von 1868, die Juristischen Personen betreffend, 
und wurde 1907 ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit nach dem Reichsgesetz über die 
privaten Versicherungsunternehmungen vom 12. Mai 1901 unter der Firma »Leipziger Le-
bensversicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit (Alte Leipziger)«. 
 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
 
 
§ 1   Name, Rechtsform, Sitz 
 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegensei-
tigkeit. Sie ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit im Sinne des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes. 
 
(2) Die ALTE LEIPZIGER Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit bildet im Verbund ALTE 
LEIPZIGER - HALLESCHE zusammen mit der HALLESCHE Krankenversicherung auf 
Gegenseitigkeit einen Gleichordnungskonzern. 
 
(3) Der Sitz der Gesellschaft ist Oberursel (Taunus). 
 
 
§ 2   Zweck der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft betreibt die Lebensversicherung in allen ihren Arten einschließlich der 
Kapitalisierungsgeschäfte und der Geschäfte der Verwaltung von Versorgungseinrichtungen 
gemäß dem vom Vorstand aufgestellten Gesamtgeschäftsplan. Sie bietet Versicherungsschutz 
im In- und Ausland nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, und zwar für 
die Mitglieder nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit. 
 
(2) Außerdem übernimmt sie die Versicherung gegen feste Beiträge bis zu einem Zehntel 
ihrer gesamten Beitragseinnahme auch für Nichtmitglieder. 
 
(3) Die Gesellschaft kann in der Lebensversicherung auch die Rück- und Mitversicherung 
betreiben. 
 
(4) Darüber hinaus darf die Gesellschaft Versicherungs- und Bausparverträge und den Erwerb 
von Investmentanteilen vermitteln sowie sonstige Geschäfte vornehmen, die im engen wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit dem Versicherungsbetrieb stehen.  
 
(5) Die Gesellschaft kann zur Erreichung der Unternehmenszwecke Zweigniederlassungen 
errichten, andere Bestände übernehmen und die Geschäfte anderer Versicherungsunterneh-
men fortführen oder verwalten. Sie ist weiter berechtigt, sich an Lebensversicherungsunter-
nehmen oder Unternehmen anderer Art, deren Gegenstand mit dem Zweck der Gesellschaft 
im wirtschaftlichen Zusammenhang steht, zu beteiligen, insbesondere an solchen, die Bank- 
und sonstige Finanzdienstleistungen anbieten. Desgleichen kann sie selbständige Versiche-
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rungsunternehmen oder damit unmittelbar zusammenhängende andere Wirtschaftsunterneh-
men erwerben oder neu errichten. 
 
 
§ 3   Geschäftsgebiet 
 
Das Geschäftsgebiet ist das In- und Ausland. 
 
 
§ 4   Mitgliedschaft 
 
(1) Mitglieder der Gesellschaft (Vereinsmitglieder) sind die natürlichen oder juristischen Per-
sonen, die einen Versicherungsvertrag nach § 2 dieser Satzung nach den Grundsätzen der 
Gegenseitigkeit mit der Gesellschaft abgeschlossen haben. 
 
(2) Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Abschluss eines Versicherungsvertrages. Sie endet, 
wenn das Versicherungsverhältnis zwischen der Gesellschaft und dem Mitglied erlischt. 
 
(3) Der Versicherungsvertrag gegen festen Beitrag begründet keine Mitgliedschaft in der Ge-
sellschaft. 
 
(4) Die Verpflichtungen der Mitglieder bestimmen sich nach den Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen, die den Versicherungsverhältnissen zugrunde liegen. Zur Erfüllung der 
Versicherungsverpflichtungen erhebt die Gesellschaft im voraus fällige, einmalige oder lau-
fende Beiträge. 
 
(5) Übernimmt ein Dritter mit Genehmigung der Gesellschaft die Rechte und Pflichten des 
Versicherungsnehmers, so wird er anstelle des bisherigen Versicherungsnehmers Vereinsmit-
glied. 
 
(6) Für alle Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet den Gläubigern gegenüber nur das Ge-
sellschaftsvermögen. 
 
(7) Eine zusätzliche Haftung oder Nachschusspflicht der Mitglieder für irgendwelche Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft ist ausgeschlossen. Entstandene Versicherungsansprüche dür-
fen – ausgenommen im Falle der Auflösung der Gesellschaft – nicht gekürzt werden.  
 
(8) Mit Beendigung der Mitgliedschaft verliert das Mitglied alle Anrechte auf Versicherungs-
leistungen, auf Überschussbeteiligung und auf das Vermögen der Gesellschaft, soweit nicht 
die Allgemeinen Versicherungsbedingungen etwas anderes bestimmen. 
 
 
§ 5   Bekanntmachungen 
 
Alle Bekanntmachungen, zu denen die Gesellschaft nach Gesetz oder Satzung verpflichtet ist, 
werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht. 
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§ 6   Gerichtsstand 
 
Der allgemeine Gerichtsstand ist Oberursel (Taunus). 
 
 
Il. Organe der Gesellschaft 
 
 
§ 7   Organe 
 
(1) Organe der Gesellschaft sind: 
 

1. Die Mitgliedervertretung 
 
2. Der Aufsichtsrat 
 
3. Der Vorstand 

 
(2) Die Mitgliedervertreterversammlung wählt die Mitglieder der Mitgliedervertretung. Die 
Mitgliedervertretung wählt die Mitglieder des Aufsichtsrats, soweit diese nicht als Aufsichts-
ratsmitglieder der Arbeitnehmer nach dem Drittelbeteiligungsgesetz zu wählen sind. Der Auf-
sichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands. 
 
 
1. Die Mitgliedervertretung 
 
 
§ 8   Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer 
 
(1) Die Mitgliedervertretung vertritt als oberstes Organ der Gesellschaft die Gesamtheit der 
Mitglieder. Sie besteht aus mindestens 20 und höchstens 30 Mitgliedervertretern. 
 
(2) Wählbar zum Mitgliedervertreter ist jedes volljährige Mitglied, soweit nicht eine Ein-
schränkung gemäß Absatz 3 vorliegt. Wählbar sind auch Mitglieder, die keine natürlichen 
Personen sind. 
 
(3) Mitglieder des Aufsichtsrats und des Vorstands sind nicht wählbar. 
 
(4) Die Wahl der Mitgliedervertreter erfolgt auf die Dauer von bis zu sechs Jahren, wobei die 
Dauer bei der Wahl von der Mitgliedervertreterversammlung festgelegt wird. Das Amt endet 
mit dem Schluss der letzten ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung, die sich aus der 
jeweiligen Amtszeit ergibt. Die Amtszeit beginnt sofort mit der Annahme der Wahl. Wieder-
wahl ist zulässig. 
 
(5) Das Amt eines Mitgliedervertreters erlischt durch Ablauf der Amtszeit, durch Rücktritt 
oder durch Eintritt eines die Wählbarkeit ausschließenden Umstands. 
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§ 9   Ort, Zeit und Einberufung 
 
(1) Die ordentliche Mitgliedervertreterversammlung findet alljährlich innerhalb der ersten 
acht Monate des Geschäftsjahres statt. 
 
(2) Den jeweiligen Ort und Zeitpunkt bestimmt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Auf-
sichtsrat. Die Mitgliedervertreterversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder an einem 
anderen Ort innerhalb der Bundesrepublik Deutschland statt. 
 
(3) Die Mitgliedervertreterversammlung wird vom Vorstand durch Bekanntmachung im 
elektronischen Bundesanzeiger einberufen. Die Bekanntmachung muss Ort, Zeit und Tages-
ordnung der Mitgliedervertreterversammlung enthalten. Die Einberufungsfrist beträgt min-
destens einen Monat. 
 
(4) Bei der Bekanntmachung der Tagesordnung sind die gesetzlichen Vorschriften zu beach-
ten. Insbesondere sind 
 
a) vorgeschlagene Satzungsänderungen mit dem Wortlaut bekanntzugeben; 
b) bei Wahlen zum Aufsichtsrat die gesetzlichen Vorschriften bekanntzumachen, nach denen 

sich der Aufsichtsrat zusammensetzt; 
c) zu jedem Gegenstand der Tagesordnung vom Vorstand und vom Aufsichtsrat, zur Wahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern nur vom Aufsichtsrat, in der Bekanntmachung Vorschläge 
zur Beschlussfassung zu machen. 

 
(5) Außerordentliche Mitgliedervertreterversammlungen sind vom Vorstand oder vom Auf-
sichtsrat immer dann einzuberufen, wenn es die Belange der Gesellschaft erfordern. Ferner 
muss eine außerordentliche Mitgliedervertreterversammlung einberufen werden, wenn min-
destens ein Drittel der Mitgliedervertreter unter Angabe des Zwecks und der Gründe die Ein-
berufung beim Vorstand schriftlich beantragt. Für die Einberufung und Abhaltung außeror-
dentlicher Mitgliedervertreterversammlungen gelten die Bestimmungen für ordentliche Mit-
gliedervertreterversammlungen gleichermaßen. 
 
 
§ 10   Aufgaben 
 
(1) Die Rechte und Pflichten der Mitgliedervertreterversammlung bestimmen sich nach Ge-
setz und Satzung. Insbesondere hat die Mitgliedervertreterversammlung folgende Aufgaben: 
 
a) Entgegennahme des Jahresabschlusses, des Lageberichts und des Berichts des Aufsichts-

rats; 
b) Feststellung des Jahresabschlusses, sofern sich Vorstand und Aufsichtsrat für die Feststel-

lung durch die Mitgliedervertreterversammlung entschieden haben oder der Aufsichtsrat 
den Jahresabschluss des Vorstands nicht billigt; 

c) Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats; 
d) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Aufsichtsrats, soweit sie nicht als 

Aufsichtsratsmitglieder von den Arbeitnehmern gewählt werden; 
e) Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat; 
f) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung; 
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g) Beschlussfassung über die Kapitalaufnahme gegen Gewährung von Genussrechten und 
Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des Aufsichtsrats über die Zeichnungs- und 
Ausgabebedingungen zu entscheiden; 

h) Beschlussfassung über alle Angelegenheiten, für die Vorstand und Aufsichtsrat nach dem 
Gesetz und der Satzung nicht zuständig sind; 

i) Beschlussfassung über die Umwandlung oder Auflösung der Gesellschaft; 
j) Beschlussfassung über die Übertragung des Versicherungsbestandes auf ein anderes 

Unternehmen; 
k) Wahl der Mitgliedervertreter und Widerruf ihrer Bestellung. 
 
(2) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung werden grundsätzlich mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. 
 
(3) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung über Satzungsänderungen bedürfen einer 
Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen. 
 
(4) Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung gemäß Absatz 1 i) und Absatz 1 j) bedür-
fen einer Mehrheit von drei Vierteln der amtierenden Mitgliedervertreter. 
 
 
§ 11   Geschäftsordnung 
 
(1) Den Vorsitz in der Mitgliedervertreterversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichts-
rats oder sein Stellvertreter. Sind in einer Versammlung der Vorsitzende des Aufsichtsrats 
und sein Stellvertreter nicht anwesend, so führt den Vorsitz der am längsten ununterbrochen 
der Mitgliedervertretung angehörende anwesende Mitgliedervertreter. Unter mehreren An-
wärtern entscheidet das höhere Lebensalter, bei gleichem Lebensalter das Los. 
 
(2) Anträge zur Erweiterung der Tagesordnung der Mitgliedervertreterversammlung können 
von mindestens einem Fünftel der Mitgliedervertreter gestellt werden. Diese Anträge müssen 
dem Vorstand so rechtzeitig zugehen, dass sie binnen zehn Tagen nach der Einberufung der 
Mitgliedervertreterversammlung den Mitgliedervertretern bekannt gemacht werden können. 
 
(3) Gegenanträge von Mitgliedervertretern, die einem Vorschlag des Vorstands und des Auf-
sichtsrats zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung der Mitgliedervertreterversammlung 
widersprechen, werden allen Mitgliedervertretern unverzüglich bekannt gemacht, sofern sie, 
verbunden mit ihrer Begründung, spätestens zwei Wochen vor dem Tage der Mitgliederver-
treterversammlung der Gesellschaft übersandt worden sind. 
 
(4) Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sollen mit beratender Stimme an der 
Mitgliedervertreterversammlung teilnehmen. 
 
(5) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliedervertreterversammlung ist vorbehaltlich § 10 
Absatz 1 i) und Absatz 1 j) beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der bestellten Mit-
gliedervertreter anwesend ist. Ist bei einer Mitgliedervertreterversammlung weniger als die 
Hälfte der bestellten Mitgliedervertreter anwesend, ist unverzüglich eine weitere Mitglieder-
vertreterversammlung einzuberufen. Die Mitgliedervertreterversammlung ist in diesem Fall 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitgliedervertreter beschlussfähig. 
 
(6) Die Form der Abstimmung kann der Vorsitzende bestimmen, sofern die Mitgliedervertre-
terversammlung nichts anderes beschließt. Er kann die Gegenstände der Tagesordnung auch 



Satzung in der Fassung vom 19. Juni 2010 - Seite 8 von 15 

abweichend von der in der veröffentlichten Tagesordnung bekannt gegebenen Reihenfolge 
zur Verhandlung stellen. 
 
(7) Bei Abstimmungen gilt Stimmengleichheit als Ablehnung. Tritt jedoch bei einer Wahl 
Stimmengleichheit ein, so ist die Wahl zu wiederholen. Ergibt sich auch dann wieder Stim-
mengleichheit, so entscheidet das Los, das der Vorsitzende zieht. 
 
(8) Das Stimmrecht kann - außer von juristischen Personen - nicht durch Bevollmächtigte 
ausgeübt werden. 
 
(9) Die Beschlüsse der Mitgliedervertreterversammlung sind in einer notariellen Niederschrift 
festzuhalten. 
 
(10) Die Mitgliedervertreter erhalten für ihre Teilnahme an Sitzungen eine Entschädigung, 
deren Höhe der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festsetzt. Das Gleiche gilt 
für die Grundsätze, nach denen Reisekosten abgerechnet werden. 
 
(11) Soweit das Gesetz einer Minderheit Rechte gewährt, stehen sie einer Minderheit von 
einem Fünftel der Mitgliedervertreter zu. 
 
(12) Die Vereinsmitglieder können Vorschläge für die Wahlen zur Mitgliedervertretung und 
Anträge, die nicht Fragen der Geschäftsführung betreffen, zur Beschlussfassung durch die 
Versammlung der Mitgliedervertreter beim Vorstand anbringen und ein Vereinsmitglied zur 
mündlichen Begründung in die Versammlung entsenden, wenn die Vorschläge oder Anträge 
von mindestens einhundert Vereinsmitgliedern unterzeichnet sind. 
 
 
2. Der Aufsichtsrat 
 
 
§ 12   Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Personen, die nicht als Mitglied des Aufsichtsrats oder 
des Vorstands eines anderen Lebensversicherungsunternehmens tätig sein sollen; Ausnahmen 
können zugelassen werden. Die von der Mitgliedervertreterversammlung gewählten Personen 
dürfen nicht für die Gesellschaft tätig sein. Zwei Drittel sind von der Mitgliedervertreterver-
sammlung und ein Drittel von den Arbeitnehmern gemäß den Bestimmungen des Drittelbetei-
ligungsgesetzes zu wählen. 
 
(2) Die Wahl erfolgt auf die Dauer von vier Jahren in der Weise, dass das Amt mit dem 
Schluss der vierten, auf die Wahl folgenden ordentlichen Mitgliedervertreterversammlung 
endet. Die Mitgliedervertreterversammlung kann ein Aufsichtsratsmitglied für eine kürzere 
Amtsdauer bestellen. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(3) Das Amt eines von der Mitgliedervertreterversammlung gewählten Mitglieds des Auf-
sichtsrats erlischt durch Zeitablauf, Rücktritt oder Abberufung. 
 
 
§ 13   Aufgaben 
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Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats bestimmen sich nach Gesetz und Satzung. Insbe-
sondere obliegen dem Aufsichtsrat folgende Aufgaben: 
 
a) Beratung und Überwachung der Geschäftsführung; 
b) Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstands und Regelung ihrer Dienstver-

hältnisse;  
c) Behandlung von Beschwerden der Mitglieder gegen Entscheidungen des Vorstands;  
d) Prüfung und Billigung des Jahresabschlusses, des Lageberichts und der Überschussver-

wendung sowie Berichterstattung an die Mitgliedervertreterversammlung; 
e) Bestimmung und Beauftragung des Abschlussprüfers; 
f) Bestimmung des Treuhänders für das Sicherungsvermögen; 
g) Zustimmung zur Übernahme von Versicherungsbeständen anderer Versicherungsunter-

nehmen; 
h) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung auf Verlangen der Aufsichtsbehörde sowie 

Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen; 
i) Zustimmung zur Einführung oder Änderung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 

gemäß der Ermächtigung in § 17 Absatz 4 dieser Satzung; 
j) Vertretung der Gesellschaft bei Rechtsgeschäften und Rechtsstreitigkeiten mit amtieren-

den und ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern; 
k) Bestimmung der Arten von Maßnahmen, die nur mit seiner Zustimmung 

vorgenommen werden dürfen; 
l) Zustimmung zur Ernennung von Prokuristen; 
m) Bestellung und Abberufung des Verantwortlichen Aktuars. 
 
 
§ 14   Geschäftsordnung 
 
(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter; diese 
Wahl gilt für die Dauer der Amtszeit der Gewählten. Endet eines dieser Ämter, so ist für den 
Ausgeschiedenen eine Ersatzwahl unverzüglich erforderlich. 
 
(2) Der Vorsitzende, bei seiner Verhinderung der Stellvertreter, beruft die Sitzungen des Auf-
sichtsrats ein und leitet sie. 
 
(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Drittel seiner Mitglieder, dar-
unter der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter, anwesend sind. Abwesende Aufsichtsrats-
mitglieder können durch schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung des Aufsichtsrats 
und seiner Ausschüsse teilnehmen. Die schriftliche Stimmabgabe kann durch ein anderes 
Aufsichtsratsmitglied überreicht werden. 
 
(4) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei seiner Nichtteilnahme an 
der Beschlussfassung die Stimme seines Stellvertreters. 
 
(5) Schriftliche, telegrafische oder fernmündliche Beschlussfassungen des Aufsichtsrats sind 
nur zulässig, wenn keines seiner Mitglieder diesem Verfahren widerspricht. 
 
(6) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss einzelne seiner Aufgaben Ausschüssen übertragen, 
soweit es das Gesetz zulässt. Die Verantwortlichkeit des gesamten Aufsichtsrats wird dadurch 
nicht berührt. Aufsichtsratsausschüsse sind beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder 
an der Beschlussfassung teilnehmen. Absatz 4 gilt entsprechend. 
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(7) Über alle Sitzungen des Aufsichtsrats sind Niederschriften anzufertigen, die der Vorsit-
zende, bei seiner Verhinderung der Stellvertreter, zu unterzeichnen hat.  
 
(8) Bei Bedarf nehmen die Mitglieder des Vorstands an den Sitzungen des Aufsichtsrats und 
seiner Ausschüsse teil. Sie werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats dazu geladen. 
Der Aufsichtsrat und seine Ausschüsse entscheiden, ob zur Beratung über einzelne Tagesord-
nungspunkte weitere Personen hinzugezogen werden. 
 
(9) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine jährliche Vergütung. Die Höhe wird von 
der Mitgliedervertreterversammlung jeweils festgesetzt. Die Verteilung obliegt dem Auf-
sichtsrat. Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten darüber hinaus für ihre Tätigkeit Ersatz 
ihrer Fahrtkosten sowie Tage- und Übernachtungsgelder. Die für die Bezüge zu entrichtende 
Umsatzsteuer wird gesondert erstattet. 
 
(10) Erklärungen des Aufsichtsrats werden namens des Aufsichtsrats durch den Vorsitzenden 
oder im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter abgegeben. 
 
(11) Auf Vorschlag des Aufsichtsrats kann die Mitgliedervertretung dem ausgeschiedenen 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats in Anerkennung seiner Verdienste um das Wohl der Gesell-
schaft auf Lebenszeit den Titel ”Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats” verleihen. 
 
 
3. Der Vorstand 
 
 
§ 15   Bestellung 
 
(1) Der Vorstand, der aus mindestens zwei Personen zu bestehen hat, wird vom Aufsichtsrat 
bestellt. Der Aufsichtsrat kann sowohl ordentliche als auch stellvertretende Vorstandsmitglie-
der bestellen. 
 
(2) Der Aufsichtsrat bestimmt die Anzahl der Mitglieder des Vorstands und deren Bestel-
lungszeitraum, der höchstens fünf Jahre beträgt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlänge-
rung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. 
 
(3) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands oder zum 
Sprecher des Vorstands ernennen. 
 
§ 16   Vertretungsbefugnis 
 
Die Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch zwei Vorstandsmitglieder oder ein Vor-
standsmitglied und einen Prokuristen. 
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§ 17   Aufgaben 
 
(1) Die Rechte und Pflichten des Vorstands bestimmen sich nach Gesetz und Satzung. 
 
(2) Dem Vorstand obliegt die Leitung des Geschäftsbetriebs. Er vertritt die Gesellschaft ge-
richtlich und außergerichtlich. 
 
(3) Der Vorstand ernennt die Prokuristen. Er bedarf hierzu der Zustimmung des Aufsichtsrats. 
Der Widerruf von Prokuren erfolgt durch den Vorstand. 
 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen einzuführen oder zu ändern gemäß § 28 dieser Satzung. 
 
(5) Der Vorstand informiert die Mitgliedervertreter in jeder ordentlichen Mitgliedervertreter-
versammlung über Satzungsänderungen gemäß § 13 h) sowie über die Einführung oder Ände-
rung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen gemäß § 13 i) dieser Satzung. 
 
 
§ 18   Geschäftsordnung 
 
(1) Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlassen. 
 
(2) Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Sofern ein 
Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands ernannt ist, gibt bei Stimmengleichheit 
seine Stimme den Ausschlag, wenn der Vorstand aus mehr als zwei Personen besteht. Nähe-
res kann der Aufsichtsrat durch Beschluss regeln. 
 
 
4. Der Beirat 
 
 
§ 19   Berufung 
 
(1) Ein Beirat kann gebildet werden. 
 
(2) Die Mitglieder des Beirats werden auf Vorschlag des Vorstands vom Aufsichtsrat berufen. 
 
 
§ 20   Aufgaben 
 
Der Beirat soll die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft fördern. 
 
 
§ 21   Geschäftsordnung 
 
(1) Der Vorstand erlässt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für 
den Beirat. Sie enthält Bestimmungen zur Zusammensetzung, Berufung, Amtsdauer, Einberu-
fung und zur Teilnahme an den Sitzungen, zu den Aufgaben und zur inneren Ordnung. 
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(2) Die Mitglieder des Beirats erhalten für ihre Tätigkeit Vergütungen, die der Vorstand im 
Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festsetzt. Das Gleiche gilt für die Grundsätze, nach de-
nen Reisekosten abgerechnet werden. Die für die Bezüge zu entrichtende Umsatzsteuer wird 
erstattet. 
 
 
III. Rechnungswesen 
 
 
§ 22   Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr. 
 
§ 23   Jahresabschluss 
 
(1) Der Vorstand hat den Jahresabschluss und den Lagebericht, die nach den gesetzlichen und 
den von der Aufsichtsbehörde erlassenen Vorschriften zu erstellen sind, für das vergangene 
Geschäftsjahr innerhalb der vorgeschriebenen Frist aufzustellen und dem Abschlussprüfer 
vorzulegen. 
 
(2) Nach Prüfung durch den Abschlussprüfer hat der Vorstand Jahresabschluss, Lagebericht 
und Prüfungsbericht unverzüglich dem Aufsichtsrat vorzulegen und zugleich den Vorschlag 
für die Überschussverwendung zu unterbreiten. 
 
 
§ 24   Vermögensanlagen 
 
Das Vermögen der Gesellschaft ist nach den gesetzlichen Vorschriften und den Richtlinien 
der Aufsichtsbehörde anzulegen. 
 
 
§ 25   Rückstellungen und Rücklagen 
 
(1) Die Gesellschaft hat in ihrem Jahresabschluss die versicherungstechnischen und weiteren 
handelsrechtlich vorgeschriebenen Rückstellungen auszuweisen. 
 
(2) Zur Deckung von Fehlbeträgen ist eine Verlustrücklage zu bilden. Von dem sich nach 
Zuweisung zu den erforderlichen Rückstellungen ergebenden Rohüberschuss einschließlich 
Direktgutschrift im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen des VAG in Verbindung mit den 
für die Überschussverwendung maßgeblichen Verordnungen sind jährlich - soweit hierdurch 
die Mindestzuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung gemäß § 81 c VAG nicht 
beeinträchtigt wird - bis zu 5 vom Hundert der Verlustrücklage (§ 37 VAG) zuzuführen. Eine 
Zuführung hat zu erfolgen, bis die Verlustrücklage 20 vom Hundert der durchschnittlichen 
gebuchten Bruttobeiträge der letzten drei Geschäftsjahre erreicht oder nach Inanspruchnahme 
wieder erreicht hat. Der verbleibende Rohüberschuss ist, soweit er nicht zur Bildung anderer 
Gewinnrücklagen verwendet wird, der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zuzuführen. 
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§ 26 Überschussverwendung und Verwendung der Rückstellung für Beitragsrücker-
stattung 

 
(1) Die für eine Beitragsrückgewähr zur Verfügung stehenden Überschüsse werden in die 
Rückstellung für Beitragsrückerstattung eingestellt, soweit sie nicht der Verlustrücklage oder 
anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden. 
 
(2) Der Vorstand kann die Verlustrücklage und die anderen Gewinnrücklagen unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften und insbesondere der Verordnung über die Mindestbei-
tragsrückerstattung in der Lebensversicherung (Mindestzuführungsverordnung) dotieren. 
Über die Verwendung dieser Rücklagen entscheidet der Vorstand. 
 
(3) Die der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugewiesenen Beträge dürfen nur für die 
Überschussbeteiligung der Versicherten einschließlich der durch § 153 des Versicherungsver-
tragsgesetzes vorgeschriebenen Beteiligung an den Bewertungsreserven verwendet werden. 
Die Gesellschaft ist jedoch berechtigt, in Ausnahmefällen mit Zustimmung der Aufsichtsbe-
hörde die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, soweit sie nicht auf bereits festgelegte  
Überschussanteile entfällt, im Interesse der Versicherten zur Abwendung eines drohenden 
Notstandes heranzuziehen. Die Gesellschaft ist darüber hinaus berechtigt, in Ausnahmefällen 
mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde die Rückstellung für Beitragsrückerstattung, soweit sie 
nicht auf bereits festgelegte Überschussanteile entfällt, heranzuziehen, 

1. um unvorhersehbare Verluste aus den überschussberechtigten Versicherungsverträgen 
auszugleichen, die auf allgemeine Änderungen der Verhältnisse zurückzuführen sind; 

2. um die Deckungsrückstellung zu erhöhen, wenn die Rechnungsgrundlagen auf Grund 
einer unvorhersehbaren und nicht nur vorübergehenden Änderung der Verhältnisse 
angepasst werden müssen. 

 
(4) Überschussanteile werden nur an Versicherungen ausgeschüttet, die zur Zeit der Aus-
schüttung noch in Kraft sind. 
 
(5) Die Überschussbeteiligung der Versicherten richtet sich nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten, insbesondere § 153 VVG, und den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Versiche-
rungsnehmer. Sie kann vom Vorstand auch mit Wirkung für bestehende Versicherungsver-
hältnisse geändert werden, soweit die gesetzlichen Vorschriften und die vertraglichen Verein-
barungen Änderungen zulassen. 
 
 
§ 27   Deckung von Fehlbeträgen 
 
Schließt ein Geschäftsjahr mit einem Verlust ab, so ist der Fehlbetrag, soweit er nicht aus 
anderen Gewinnrücklagen gedeckt werden kann, der Verlustrücklage (§ 37 VAG) zu entneh-
men. 
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IV. Änderung der Satzung und der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
 
 
§ 28 
 
(1) Zu allen Änderungen der Satzung ist die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforderlich. 
Sie sind nach Genehmigung zur Eintragung beim Handelsregister anzumelden und satzungs-
gemäß bekannt zumachen. 
 
(2) Satzungsänderungen wirken für und gegen alle Mitglieder. Sie treten mit der Eintragung 
in das Handelsregister in Kraft. Von diesem Zeitpunkt an wirken Satzungsänderungen auch 
für bestehende Versicherungsverträge. 
 
(3) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Satzung für den Fall zu ändern, dass die Aufsichtsbe-
hörde Änderungen bzw. Ergänzungen verlangt. Er ist ferner ermächtigt, solche Änderungen 
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. 
 
(4) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats Allgemeine Versiche-
rungsbedingungen einzuführen oder zu ändern. Über die Einführung und Änderung von All-
gemeinen Versicherungsbedingungen unterrichtet der Vorstand die Mitgliedervertretung. 
 
(5) Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen können vom Vorstand mit Wir-
kung für gekündigte und bestehende Versicherungsverhältnisse gemäß § 164 VVG beschlos-
sen werden. Über diese Änderungen unterrichtet der Vorstand die Mitgliedervertretung.  
 
 
V. Auflösung 
 
 
§ 29 
 
(1) Die Gesellschaft ist aufzulösen, wenn in einer ausdrücklich zu diesem Zweck einberufe-
nen Mitgliedervertreterversammlung eine Mehrheit von drei Vierteln der amtierenden Mit-
gliedervertreter die Auflösung beschließt. Der Antrag auf Auflösung muss entweder vom 
Vorstand, vom Aufsichtsrat oder von einem Drittel der Mitgliedervertreter der Mitgliederver-
treterversammlung gestellt sein. Der Beschluss bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehör-
de. 
 
(2) Die zwischen den Mitgliedern und der Gesellschaft bestehenden Versicherungsverhältnis-
se erlöschen mit dem Zeitpunkt, der im Auflösungsbeschluss festgelegt ist, frühestens jedoch 
mit Ablauf von vier Wochen nach Wirksamwerden des Auflösungsbeschlusses. Die bis zum 
Erlöschen entstandenen Versicherungsansprüche werden durch die Auflösung nicht berührt. 
 
(3) Die Abwicklung geschieht durch den Vorstand, sofern die Mitgliedervertreterversamm-
lung nicht andere Personen zu Abwicklern bestellt. 
 
(4) Nach der Auflösung ist das Vermögen der Gesellschaft zunächst zur Befriedigung aller 
vorhandenen Verbindlichkeiten einschließlich bereits bestehender Versicherungsansprüche zu 
verwenden. Reicht das Vermögen nicht zur Befriedigung aller Versicherungsansprüche aus, 
so sind diese verhältnismäßig zu kürzen. Verbleibt ein Überschuss, so wird er zugunsten der 
Mitglieder verwendet.  
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VI. Übertragung des Versicherungsbestandes 
 
§ 30 
 
Die Mitgliedervertreterversammlung kann auch die Übertragung des gesamten Versiche-
rungsbestandes mit allen Aktiven und Passiven auf ein anderes Versicherungsunternehmen 
beschließen. Der Antrag auf Übertragung muss entweder vom Vorstand, vom Aufsichtsrat 
oder von einem Drittel der Mitgliedervertreter der Mitgliedervertreterversammlung gestellt 
sein. Der die Übernahme des Versicherungsbestandes durch ein anderes Versicherungsunter-
nehmen begründende Vertrag muss bei der Beschlussfassung vorliegen. Die Beschlussfas-
sung bedarf der Mehrheit von drei Vierteln der amtierenden Mitgliedervertreter. 
 
 
 


